
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13. August 2003 zur Einleitung der Sol-

vay Chemicals GmbH, Werk Bernburg in die Saale 

Hier: Korrektur des Überwachungswertes für den Parameter Adsorbier-

bare organisch gebundene Halogene (AOX) am Ablauf der Wasserauf-

bereitung, Messstellennummer 2100315021 

 

 

Sehr geehrter Herr Sivry, 

 

von Amts wegen ergeht nachfolgender  

 

15. Änderungsbescheid 

 

zu der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 13. August 2003 in der Gestalt des 

14. Änderungsbescheides vom 19. Dezember 2016; Az: 405.6.2-62631-89-

03-16/14.Ä. 

 

I. Entscheidung 

 

1. Die wasserrechtliche Erlaubnis vom 13. August 2003 in der Gestalt des 14. 

Änderungsbescheides vom 19. Dezember 2016; Az: 405.6.2-62631-89-03-

16/14.Ä, die Ihnen die widerrufliche Befugnis erteilt, Abwasser des Standor-

tes Bernburg in die Saale einzuleiten, wird wie folgt geändert. 

 

 

LANDESVERWALTUNGSAMT 

 

Referat Abwasser 
Landesverwaltungsamt  Postfach 20 02 56  06003 Halle (Saale) 

 

Halle, 30.Mai 2017 

 

Ihr Zeichen:   

Mein Zeichen:  405.6.2-62631-
89-01-17/15.Ä 
 

Bearbeitet von:  
 

Tel.: (0345) 514- 

Fax: (0345) 514- 

 

 

 

 

Dienstgebäude: 

Dessauer Straße 70 

06118 Halle (Saale) 

 

Hauptsitz: 

Ernst-Kamieth-Straße 2 

06112 Halle (Saale) 

 

Tel.: (0345) 514-0 

Fax: (0345) 514-1444 

Poststelle@ 

lvwa.sachsen-anhalt.de 

 

Internet: 

www.landesverwaltungsamt. 

sachsen-anhalt.de 

 
E-Mail-Adresse nur für  

formlose Mitteilungen  

ohne elektronische Signatur 
 

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt 
Deutsche Bundesbank 
BIC     MARKDEF1810 
IBAN  DE21810000000081001500 

 

Solvay Chemicals GmbH 

Werk Bernburg 

Herrn Geschäftsführer Patrick Sivry 

Köthensche Straße 1 - 3 

06406 Bernburg (Saale) 
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1. In der Ziffer I; 1.3.3.2 (zuletzt geändert durch Ziffer 5.3 des 13. Änderungsbescheids vom 

21. Dezember 2015, dort S. 5 von 16) wird an der Messstelle „Abschlämmung Wasserauf-

bereitung; Messstellenummer 2100315021“ der Parameter Adsorbierbare organisch ge-

bundene Halogene (AOX) neu festgelegt: 

„Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX):          1 mg/l 

im Regenerationswasser von Ionenaustauschern“         

 

2. Kosten (Gebühren und Auslagen) werden für diesen Bescheid nicht erhoben. 

 

II. Begründung 

 

1. Sachverhalt 

Bei der Auswertung der im Jahr 2016/17 erzielten Messerergebnisse der behördlichen Abwas-

sereinleiterüberwachung habe ich festgestellt, dass der Überwachungswert für den Parameter AOX 

am Ablauf Abschlämmung Wasseraufbereitung; Messstellenummer 2100315021 mehrfach über-

schritten wurde. Bei der im Rahmen der Anlagenschau am 03. Mai 2017 erfolgten Ursachenermitt-

lung wurde schnell klar, dass bei der Überarbeitung der wasserrechtlichen Erlaubnis (13. Ände-

rungsbescheid vom 21. Dezember 2015) anstelle des eigentlichen Wertes für das Regenerations-

wasser von Ionenaustauschern (Überwachungswert 1 mg/l) der Überwachungswert für die Wasser-

aufbereitung (allgemein) von 0,2 mg/l festgelegt wurde, sodass eine entsprechende Korrektur vor-

zunehmen ist.  

  

2. Zuständigkeit 

Das Landesverwaltungsamt ist für die Entscheidung über die Änderung der wasserrechtlichen Er-

laubnis die sachlich und örtlich zuständige Behörde.  

Meine sachliche Zuständigkeit ergibt sich gemäß § 1 Abs. 1 Ziff.1 Buchstabe b) Buchstaben cc) der 

Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (WasserZu-

stVO). Demnach ist das LVwA zuständig für Entscheidungen über das Einleiten von Abwasser in 

Gewässer, dessen Schmutzfracht im Wesentlichen aus der Herstellung von Soda stammt. Der Be-

scheid des damaligen Regierungspräsidiums Dessau gilt gemäß § 104 Abs. 1 WHG fort. 

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs.1 VwVfG LSA i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

VwVfG.  

 

3. Rechtliche Würdigung 

Die eingehende Prüfung des Sachverhalts hat ergeben, dass bei der Änderung der wasserrechtli-

chen Erlaubnis im nicht abwasserabgaberelevanten Teilstrom Abschlämmung Wasseraufbereitung; 

Messstellenummer 2100315021 der Parameter AOX vor Vermischung für den allgemeinen Teil der 
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Wasseraufbereitung mit 0,2 mg/l anstelle für den Teil von Regenerationswasser von Ionenaustau-

schern mit einem Überwachungswert von 1mg/l aus Teil D Nr. 1 des Anhangs 31 der Abwasserver-

ordnung (AbwV) in den Bescheid übernommen worden ist.  

Auch ist die Beantragung eines niedrigeren Wertes als in der AbwV festgelegt, durch Sie nicht er-

folgt. Somit ist der in der AbwV festgelegte Wert für dem Parameter AOX im Regenerationswasser 

von Ionenaustauschern, der auch bereits in der Erlaubnis bis zum 13. Änderungsbescheid enthalten 

war, von 1 mg/l in der wasserrechtlichen Erlaubnis festzulegen. 

Auf Grund des vorgenannten Sachverhalts ist die Korrektur dieses Werte von Amts wegen vorzu-

nehmen. 

 

Bei der Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnis handelt es sich nicht um eine wesentliche Än-

derung des Betriebes im Sinne des § 2 Abs. 1 IZÜV, sodass die Vorschriften dieser Verordnung 

(hier speziell der Verfahrensführung) auch nicht anzuwenden sind. 

 

 

4. Kostenentscheidung 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 1 – 3 des Verwaltungskostengesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt 

 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungs-

gericht Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg erhoben werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

 

 

Ott 
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Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011, (GVBl. S. 492), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S. 33) 

 

Wasser-ZustVO  

Verordnung über abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts vom 23. November 2011 

(GVBl. LSA S. 809), zuletzt geändert durch Verordnung vom 01. April 2016 (GVBl. LSA S. 159) 


